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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  

1. Im Allgemeinen Wohngebiet sind die Nutzungen nach § 4 Absatz
2 Nummer 2 der Baunutzungsverordnung (der Versorgung des
Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften) nur
ausnahmsweise zulässig. Die in § 4 Absatz 2 Nummer 3 der
Baunutzungsverordnung genannten Anlagen für sportliche
Zwecke sind unzulässig.

2. Im Allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen nach § 4 Absatz
3 der Baunutzungsverordnung (Betriebe des
Beherbergungswesens, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen)
nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

3. Im Urbanen Gebiet ist die Ausnahme nach § 6a Absatz 3
Nummer 2 der Baunutzungsverordnung (Tankstellen) nicht
Bestandteil des Bebauungsplanes.

4. Im Urbanen Gebiet ist im Erdgeschoss straßenseitig entlang der
Karl-Marx-Straße eine Wohnnutzung unzulässig.

5. Im Urbanen Gebiet sind die Nutzungen und Anlagen nach § 6a
Absatz 2 Nummer 3 und Nummer 5 der Baunutzungsverordnung 
(Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für 
Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke) nur ausnahmsweise 
zulässig. 

6. Im Urbanen Gebiet sind die nach § 6a Absatz 2 Nummer 4 der
Baunutzungsverordnung allgemein zulässigen sonstigen
Gewerbebetriebe nur dann zulässig, sofern es sich nicht um
Bordellbetriebe und bordellartige Betriebe handelt. Einrichtungen
dieser Art sind unzulässig.

7. Für die baulichen Anlagen im allgemeinen Wohngebiet kann
ausnahmsweise ein Vortreten von Gebäudeteilen, und zwar für
Aufzüge, Treppen, Eingangsbereiche und Überdachungen bis zu
der Linie zur Abgrenzung des Umfanges von Abweichungen
gemäß § 23 Absatz 2 Satz 3 der Baunutzungsverordnung
zugelassen werden.

8. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind
Kraftfahrzeug-Stellplätze und Garagen unzulässig. 

9. In den Baugebieten sind auf den nicht überbaubaren
Grundstücksflächen Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von
§ 14 Baunutzungsverordnung nur ausnahmsweise zulässig, wenn sie
vorrangig der Wohnnutzung dienen und eine Grundfläche von 25 m²
pro angefangener 150 m² nicht überbaubare Grundstücksfläche
nicht überschreiten.

10. Die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten a und b ist
zugleich Straßenbegrenzungslinie.

11. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche und der Verkehrsfläche
besonderer Zweckbestimmung ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

12. Sofern im Geltungsbereich des Bebauungsplans Feuerungsanlagen
für die Erzeugung von Wärme betrieben werden, sind vorwiegend
zum Schutz vor Feinstaub als Brennstoff nur Erdgas oder Heizöl EL
schwefelarm zulässig. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann
zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme von
Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den
Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens
denen von Heizöl EL schwefelarm sind.

13. Zum Schutz vor Verkehrslärm muss in den Gebäuden entlang der
Linie c-a-b-d

- in Wohnungen mit einem oder zwei Aufenthaltsräumen in
mindestens einem Aufenthaltsraum,

- in Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen in
mindestens der Hälfte der Aufenthaltsräume

durch besondere Fensterkonstruktionen oder durch andere bauliche 
Maßnahmen gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht 
werden, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 
Dezibel(A) während der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen 
mit mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht überschritten wird. 

Keine besonderen Fensterkonstruktionen oder andere bauliche 
Maßnahmen gleicher Wirkung sind erforderlich in Aufenthaltsräume, 
die mit mindestens einem Fenster zur lärmabgewandten Seite 
ausgerichtet sind; diese Räume sind entsprechend anzurechnen.  

14. Zum Schutz vor Verkehrslärm sind entlang der Linie c-a-b-d mit
Gebäuden baulich verbundene Außenwohnbereiche (zum Beispiel
Loggien, Balkone) von Wohnungen, die nicht mit mindestens einem
baulich verbundenen Außenwohnbereich zum Blockinnenbereich
ausgerichtet sind, nur als verglaste Vorbauten oder verglaste
Loggien zulässig.

Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen
Außenwohnbereichen, die nur entlang der Linie c-a-b-d orientiert
sind, ist mindestens ein baulich verbundener Außenwohnbereich als
verglaster Vorbau oder verglaste Loggia zu errichten.

15. Im Geltungsbereich sind alle befestigten Freiflächen (wie z.B.
Terrassen und Freisitze, Zuwegungen und Zufahrten und Stellplätze)
in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- 
und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie
Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen
sind unzulässig. Ausgenommen sind Tiefgaragenzufahrten.

16. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen
Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche
Regelungen der in § 9 Absatz 1 des Baugesetzbuches bezeichneten
Art enthalten, außer Kraft.
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Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden. 
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 

und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18. Dezember 1990, die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist.      
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